
Petition im Landtag soll Regierung stoppen
bei einem Drainagebrunnen
wie der Reisachfassung nicht
zu verhindern sei.
Ein weiterer, höchst um-

strittener Punkt sind die Alt-
rechte, auf die sich die SWM
beimBezug desWassers beru-
fen und deren Prüfung sie als
unnötig strikt ablehnen. Aus
Sicht der Petenten sind diese
aber erloschen, wie Ziegler er-
klärt: Die Reisachfassung hat
vier Ein- und zwei Ausläufe –
einer geht gen München, ei-
ner gen Mangfall, um nicht
brauchbares Wasser abzulei-
ten. Zwischen 1924 und 1931
sei von der Mangfall-Leitung
eine Querverbindung zur
München-Leitung gelegt wor-
den. Das hat laut Ziegler zur
Folge, dass zu den festgesetz-
ten 2200 Liter pro Sekunde
weitere 1400 Liter hinzukom-
men – ein Plus an Wasser-
menge von 63 Prozent. Das
Problem: Die Altrechte gelten
nur für den Planungsstand
von 1908. Lässt sich eine spä-
tere Veränderung nachwei-
sen, sind sie erloschen, und
ein reguläres Genehmigungs-
verfahren wird fällig.
„München wird weiter sein

Wasser kriegen“, versichert
Ziegler, „aber wir wollen eine
rechtlich saubere Grundlage.“
Ohne die neu geforderten
drastischenEinschränkungen.
„München wirbt seit Jahr-
zehnten mit der Top-Qualität
seines Wassers. Die zugrunde
liegendenVerträgemit der Re-
gion reichen dafür also aus.“
Ziegler geht davon aus, dass
die Regierung die Frist nun an-
gesichts der Petition aussetzt:
„Ich bin guter Dinge.“

gar kein Vieh auf der Weide
war. Die Regierung verwei-
gerte in der Folge die Aner-
kennung des Gutachtens und
erweiterte ihre Verbotsforde-
rung vom Januar 2021 im Ok-
tober um die Selbsteintritts-
androhung.
Generell kritisiert Ziegler,

dass die Stadtwerke München
(SWM) auf Anfragen keine Be-
lege zu Verkeimungen offen-
legen: „Es fehlendieBeweise.“
Dagegen sei klar nachvoll-
ziehbar, dass bei Starkregen-
und Hochwasserereignissen
Eintrag vongeklärtemWasser
inMangfall undSchlierach ins
Grundwasser stattfinden und
so die Wasserqualität beein-
trächtigen – ein Vorgang, der

nen 110 Jahren ihrWasser be-
ziehen, aber man wehre sich
gegen „Drohungen und den
Bruch von Vereinbarungen“.
Konkret geht es um das von

Regierung und Landkreis ein-
vernehmlich in Auftrag gege-
bene Gutachten bei der Tech-
nischen Universität Berlin,
das die Notwendigkeit des im
Januar 2021 angeforderten
Verbots klären sollte. Deren
Professor Uwe Tröger kam
zum Ergebnis, dass die Keim-
belastungen im Wasser nicht
auf Weidevieh zurückzufüh-
ren sei (wir berichteten) –
nicht zuletzt deshalb, weil an
drei Tagen im Februar 2021,
an denen Verunreinigungen
festgestellt worden waren,

amVormittag deutlich. EinBe-
weidungs- und Bewirtschaf-
tungsverbot vor Abschluss des
Verfahrens zur Ausweitung
der Wasserschutzzone Thal-
ham-Reisach-Gotzing bedrohe
die Existenz der Biobetriebe
und greife ins geschützte
Selbstverwaltungsrecht der
Kommunen ein. Mit der Petiti-
on soll ein ordnungsgemäßes
und rechtsstaatliches Verfah-
ren gewährleistet werden.
Ziegler, der die Biolandwir-

te vertritt, stellte dabei klar,
dass es nicht darum gehe, der
Landeshauptstadt München
das Wasser streitig zu ma-
chen: „Die Versorgung stellt
niemand infrage.“ Die Stadt
werde wie in den vergange-

Martina Eck sowie Marion
und Kartz von Kameke (Gut
Wallenburg) und dem Verein
UnserWasser eine Petition an
Landtagspräsidentin Ilse Ai-
gner übergeben. Das Ziel: Die
Mitglieder des Umweltaus-
schusses sollen die Regierung
von Oberbayern anweisen,
vom Selbsteintritt insWasser-
schutzgebietsverfahren abzu-
sehen. Aigner nahmdie Petiti-
on inMiesbach in ihrer Eigen-
schaft als Stimmkreisabge-
ordnete entgegen und befür-
wortet eine Prüfung..
„Es geht um die Sicherung

der Rechtsstaatlichkeit“,
machte Miesbachs Bürger-
meister Gerhard Braunmiller
gestern beim Medientermin

Die Stadt Miesbach hat
gestern mit den Gemein-
den Valley und Warngau
sowie drei landwirtschaftli-
chen Biobetrieben und
dem Verein Unser Wasser
eine Petition beim Landtag
eingereicht. Dessen Um-
weltausschuss soll die Re-
gierung von Oberbayern
hindern, dem Landratsamt
die Zuständigkeit im Was-
serschutzgebietsverfahren
zu entziehen.

VON DIETER DORBY

Miesbach – Glaubt man
Rechtsanwalt Benno Ziegler,
ist das, was die Stadt Mies-
bachnunmit denGemeinden
Valley und Warngau auf den
Weg gebracht hat, ein unge-
wöhnlicher Schritt im Frei-
staat. Die drei Kommunen
wählen den Weg einer Petiti-
on im Landtag, um ihre Rech-
te zu wahren und ein rechts-
staatliches Verfahren zu si-
chern. Auslöser ist die Anord-
nung der Regierung von
Oberbayern an das Landrats-
amt, bis 1. Dezember eine All-
gemeinverfügung für ein Be-
weidungs- und Bewirtschaf-
tungsverbot zu erlassen – an-
sonsten droht der Selbstein-
tritt der Regierung (wir be-
richteten). Das heißt: Dem
Landratsamt wird dann das
Verfahren entzogen.
Um das zu verhindern, ha-

ben die drei Kommunen ges-
tern den landwirtschaftlichen
Biobetrieben von Alois Fuchs,

Die Petition an den Landtag übergab Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller
(vorne) an Stimmkreisabgeordnete Ilse Aigner im Beisein der weiteren Petenten (hin-
ten v.l.) Alois Fuchs, Valleys Bürgermeister Bernhard Schäfer, Andreas Hallmannsecker
(Unser Wasser), Marion und Kartz von Kameke sowie Martina Eck. FOTO: STADT MIESBACH

Zweimal gescheitert

Ein Selbsteintritt der Regie-
rung von Oberbayern wäre ei-
ne pikante Maßnahme. Erst
zweimal hat im Freistaat eine
Bezirksregierung bei einem
Landratsamt die „Lex Schuie-
rer“ angewandt und der Be-
hörde einen Fall weggenom-
men: 1985 im Kreis Schwan-
dorf bei der Wiederaufbrei-
tungsanlage in Wackersdorf
unter Landrat Hans Schuierer
und 2016 bei der Ausweitung
des Wasserschutzgebiets in
Uehlfeld (Kreis Neustadt/
Aisch-Bad Windsheim). Beide
Selbsteintritte der Aufsichts-
behörden scheiterten – Letz-
teren hat der Bayerische Ver-
waltungsgerichtshof im Au-
gust 2021 für rechtswidrig er-
klärt. ddy
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